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Wien , am

Der dritte Todestag Dr . Dollfuss * .
Anlässlich . der dritten Wiederkehr des Todestage ? des verewig-

ten Bundeskanzlers Dr. . Bngelbert Dollfuss wird von der Bundesregierung
eine Trauerfeier veranstaltet,in deren Verlauf auch die Hissung von Trauer¬
fahnen ( schwarze Fahnen oder Kruckenkreuzfahnen mit Trauerflor ) auf pri¬
vaten Gebäuden in der Zeit vom 24 . Juli , 7 Uhr früh , bis 25 . Juli 1937 abends
und eine Beleuchtung der Fenster der Häuser mittels Kerzen am 24 . Juli
abends von 8 Uhr ^ o bis 9 Uhr 30 stattfinden soll . Die Hauseigentümer wer¬
den aufgefordert , für das Hissen von Trauerfahnen oder Fahnen mit Trauer¬
flor Sorge zu tragen . Die Bevölkerung wird eingeladen , ihrem Gefühle tiefer
Dankbarkeit für den Schöpfer des neuen Oesterreich dadurch Ausdruck zu
geben , dass sie sich an der Kerzenbeleuchtung beteiligt.
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Ablenkung von Autobuslinien .
Wegen Strassenbauarbeiten in der Wipplingerstrasse werden die

Tag - Autobuslinie "J und die Nacht - Autobuslinie B von morgen,Dienstag , an
auf die Dauer dieser Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen ab Wipplinger¬
strasse über Renngasse ( oder Börseplatz ) - Salzgries - Vorlauf Strasso - Mai? c
Aurel Strasse zum Hohen Markt abgelenkt.

Npue Vors chriften für die Ausführung von Wasserleitungsanlagen in Wien.
Der Magistrat hat in Abänderung der Vorschriften für die Aus¬

führung von Wasserleitungsanlägen im Anschlüsse an die städtischen Was¬
serleitungen in Wien vom l ^ . Dezember 1931 neue Vorschriften erlassen,die
sich insbesondere auf den unmittelbaren Anschluss von Warmwassorberei-
tungsanlagon an die städtischen Wasserleitungen in Wien beziehen . Darnach
ist der Anschluss von Warmwasserbereitungsanlagen ( Boileranlagon ) nur dann
gestattet , wenn in die den Warmwassorberoitor versorgende Kaltwasserleitung
nebst einem Handabsperrventil noch ein Rückschlagventil und ein zentral . -
fedcrbelastotcs,von aussen abhebbares Sicherheitevontil eingebaut werden.

Besonders wichtig aber ist , dass nach den neuen Vorschriften
alle Wasscrabnehmer ( Haus - ,Fabriks - und Botriehsinhaber usw . ) ,bei denen

schon unmittelbar an die städtischen Wasserleitungen angeschlossene Warm-
wasserbereitungsanlagen im Betrieb stehen ( ausgenommen die von den städti¬
schen Elektrizitätsworken regelmässig überprüften Eloktrospoichcr ) ,ver¬
pflichtet sind , diese Anlagen binnen drei Monaten nach Inkfraftroten dieser
Vorschriften der Magistratsabteilung 27 schriftlich anzuzcigon . Die Was¬
scrabnehmer sind ferner verpflichtet , bereits bestohendo,den neuen Vor¬
schriften nicht entsprechende Anlagen innerhalb einer vom Magistrat fest¬
gesetzten Frist abänaern zu lassen.

Die neuen Vorschriften treten am 15. August d . J . in Kraft.
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